


















































































Sehr geehrte Damen und Herren,

ich sende Ihnen anbei eine Sachverhaltsdarstellung zum Zwangsversteigerungsver-
fahren: Amtsgericht Mitte Gz: 30 L 133/07 (CK) bezüglich der Grundstücke, Grundbuch  
von Mitte/Blatt 4475N Gebäude- und Freifläche Friedrichstraße 110—112 und Oranien-
burger Straße 54—56a in 10117 Berlin. (Anlage 1)

Sachverhaltsdarstellung: 

Laut Grundbuch (Anlage 2), erste und zweite Abteilung Bogen II-E1, wurde am 29.09.1998 
von der Johannishof Projektentwicklung GmbH und Co. Kommanditgesellschaft ansässig 
in Vettweiss — Disternich das oben genannte Grundstück von der Oberfinanzdirektion  
Berlin um DM 277.814.892,— erworben.

Diese Grundstücke wurden, laut Grundbuch Dritte Abteilung Bogen III-E1, mit  
75.160.485,15 Euro zugunsten der Nord/LB Nordeutsche Landesbank Girozentrale,  
Braunschweig (Abgetreten an die HSH Nordbank) und mit 794.928,50 Euro zuguns-
ten der Investitionsbank Berlin — Anstalt der Landesbank Berlin-Girozentrale und mit  
30.000.000,— Euro zugunsten der Bredero Deutschland GmbH Düren belastet.

Am 13.12.2007 beantragte die HSH Nordbank (lt. Grundbuch) die Zwangsverwaltung und 
Zwangsversteigerung beim Amtsgericht Mitte, diesem Antrag wurde am 28.02.2008 auch 
stattgegeben. Am 28.12.2007 wurde das Grundstück zugunsten der Bredero Deutschland 
GmbH mit 30.000.000,— Euro belastet. 

Ich äußere den Verdacht eines Betruges, da die Johannishof Projektentwicklung GmbH 
und Co. Kommanditgesellschaft und die Bredero Deutschland GmbH Herrn Anno August 
Jagdfeld als Geschäftsführer beschäftigen, Herr Jagdfeld tritt in der Öffentlichkeit auch 
als Eigentümer dieser Gesellschaften auf (Anlage 3).

Im Zuge der Zwangsverwaltung des Grundstückes verhandelte das Kunsthaus Tacheles 
mit dem Zwangsverwalter, ein Zustandekommen eines Vertrages scheiterte an Uneinigkeit 
der Gläubiger. Tacheles hatte auch den Kaufwillen bezüglich des Gebäudes signalisiert. 

Der Betrugsverdacht richtet sich gegen die HSH Nordbank und Anno August Jagdfeld. 
Herr Jagdfeld sitzt defacto als sein eigener Gläubiger im Gläubigerkonsortium, könnte 
somit über das Zwangsversteigerungsverfahren zum einen seine Ansprüche sichern und  
zum zweiten gleichzeitig seine Außenstände um Millionen reduzieren. Sollte er über  
 „Strohleute oder -firmen“ das Areal oder Teile davon wieder erwerben, wäre der Straf-
tatbestand des Betruges ein zweites Mal gegeben. 

Diese Verdachtsmomente erhärten sich durch das Verhalten der HSH Nordbank, die 
bis Dezember 2008 dem Tacheles einen Vertrag zusagte (sogar dem Tagesspiegel vom  
18.11.2008 gegenüber (Anlage 4)) und Ende Dezember überraschend Ihre Zusage zurück-
zog mit der Argumentation das Gläubigerkonsortium könne sich nicht einigen. 

Bei „erfolgreichen“ oben skizziertem Verlauf der Zwangsverwaltung und -versteigerung 
wäre die HSH Nordbank einen „faulen“ Kredit los und Herr Jagdfeld wäre bei diesem  
Projekt großteils entschuldet. Letztlich würden dann über Bankenrettungsmassnahmen 
der Regierung und Steuerabschreibungen der Öffentlichkeit Verluste in Millionenhöhe  
erwachsen.






